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Artikel 20 Absatz 2: 

anstatt: „Sie gilt ab dem in Artikel 55 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 
genannten Datum.“ 

muss es heißen: „Diese Verordnung gilt ab dem 3. Januar 2018.“ 

 

Anhang I Tabelle 4 Reihe 7 Spalte 4: 

anstatt: „Geschäfte mit einem im Vergleich zum marktüblichen Geschäftsumfang großen 
Volumen, bei denen eine spätere Veröffentlichung gemäß Artikel 14 zulässig ist.“ 

muss es heißen: „Geschäfte mit einem im Vergleich zum marktüblichen 
Geschäftsumfang großen Volumen, bei denen eine spätere Veröffentlichung gemäß 
Artikel 15 zulässig ist.“ 
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